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Ordnung zur Änderung der Gebührenordnung 
für den Masterstudiengang  

Betriebliche Steuerlehre (Taxation) 
an der Hochschule für angewandte Wissenschaften München 

 
vom 11.10.2021 

 
 
 
Aufgrund von Art. 71 Abs. 2 Bayerisches Hochschulgesetz (BayHSchG) und § 1 Abs. 1 Nr. 2, § 5 
Abs. 1 Hochschulgebührenverordnung (HSchGebV) erlässt die Hochschule für angewandte Wissen-
schaften München folgende Ordnung: 
 
 

§ 1 
 
Die Gebührenordnung für den Masterstudiengang Betriebliche Steuerlehre an der Hochschule für an-
gewandte Wissenschaften München vom 08.10.2015 wird wie folgt geändert: 
 
1. Im Einleitungssatz wird die Gesetzesgrundlage „Art. 71 Abs. 8“ durch „Art. 71 Abs. 2“ ersetzt. 
 
2. Nach § 3 Abs. 7 wird folgender neuer Absatz 8 angefügt: 

 
„Soweit nur einzelne Module des Masterstudiengangs studiert werden, beträgt die Gebühr für je-
des Modul 780,- Euro. Die Gebühr ist mit Erhalt des Zulassungsbescheides fällig.“ 

 
 

§ 2 
 
Die Änderungsordnung tritt am 01.07.2021 in Kraft. Sie gilt für Studierende, die das Studium im  
Masterstudiengang Betriebliche Steuerlehre an der Hochschule für angewandte Wissenschaften Mün-
chen nach dem Sommersemester 2021 aufnehmen.  
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